
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
DAZUVERDIENEN IN DER 
PENSION 
Was ein(e) PensionistIn in der 
Pension dazuverdienen darf, 
hängt maßgeblich von der Pen-
sionsart ab. Die wichtigsten Fälle: 

 Invaliditäts-/Berufsunfähig-
keitspension: Erwerbseinkom-
men bis zur Geringfügigkeits-
grenze (2013: € 386,80 p.m; 
ASVG-Pensionisten 14 mal, 
GSVG-Pensionisten 12 mal pro 
Jahr) bewirkt keine Pensions-
kürzung. 

 Vorzeitige Alterspension: 
Dazu zählen auch die „Hackler-
regelung“ (Männer 45, Frauen 
40 Beitragsjahre) und „Korri-
dorpension“ (ab 62 Jahre). Ein 
Erwerbseinkommen über der 
Geringfügigkeitsgrenze führt 
zum gänzlichen Wegfall der 
Pension für die Dauer des Er-
werbes. 

 Normale Alterspension: 
(Frauen 60., Männer 65. Lj.) 
Unbeschränktes Dauerverdie-
nen möglich, ohne Pensions-
verkürzung. 

 Witwer-/Witwenpension und 
Waisenpension: Grundsätzlich 
keine Pensionskürzungen 
durch Erwerbseinkommen, je-
doch empfiehlt sich die Ein-
holung einer Rechtsauskunft 
von der PVA, weil in besonders 
gelagerten Fällen es zu Kür-
zungen kommen kann. 
GUTER RAT: Beachten Sie, 
auch wenn das Dazuverdienen 
keine Pensionskürzung nach 
sich zieht, so besteht doch u.U. 
Meldepflicht an die PVA, je-
denfalls jedoch an das Finanz-
amt, zumal das Dazuverdienen 
steuerpflichtig ist. 
 
 

 


